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Information über den Stand der Außenbereichsuntersuchungen 
 
Bisherige Untersuchungen 
 
In der „Untersuchung über die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Anwendung 
des § 35 (6) BauGB für eine nachhaltige aktive Außenbereichsentwicklung in Wip-
perfürth – Außenbereichsgutachten“ vom November 2001 wurde von den insgesamt 
239 Betrachteten eine Reihe von Siedlungsbereichen von weiteren Untersuchungen 
ausgeschlossen, weil bestimmte, unter der damaligen Aufgabenstellung geltende 
Kriterien nicht erfüllt wurden. Für sie wurden Einzelbetrachtungen in Aussicht ge-
stellt, die die jeweils besonderen Umstände berücksichtigen sollten. 
In einem zweiten Untersuchungsschritt („Untersuchung zur Standortsicherung von 
Gewerbe im Außenbereich und zur nachhaltigen Entwicklung gewerblich genutzter 
Außenbereichssiedlungen in Wipperfürth – 1. Ergänzung zum Außenbereichs-
gutachten“ vom Januar 2004) sind diese Einzeluntersuchungen für 21 Siedlungs-
bereiche durchgeführt worden. Auch hier sind für Siedlungen, bei denen ein Gewer-
bebesatz nicht (mehr) bestätigt werden konnte, sowie für Gewerbebetriebe, für die 
nach damaligem Kenntnisstand (und unter Beteiligung der Gewerbetreibenden) kein 
Planungsbedarf erkennbar war, Nachuntersuchungen vorgeschlagen worden. 
 
Anlass für die 2. Ergänzung des Außenbereichsgutachtens 
 
Durch mehrere Verwaltungsgerichtsurteile, die seit der Erstellung des Außen-
bereichsgutachtens ergangen sind (Bundesverwaltungsgericht BVerwG vom 
13.07.2006, VGH Bayern vom 12.08.2003, VG Oldenburg vom 16.02.2006 und OVG 
Nordrhein-Westfalen vom 08.06.2001) hat sich die Rechtslage für das Vorliegen von 
Vorraussetzungen zur Aufstellung von Lückenfüllungssatzungen gemäß § 35 (6) 
BauGB einerseits weiter präzisiert, aber auch hinsichtlich der Gewichtung verlagert: 
so ist z.B. demnach bereits ein aus vier Wohnhäusern bestehender Bebauungs-
zusammenhang im Einzelfall unter bestimmten Umständen geeignet, eine Wohn-
bebauung von einigem Gewicht darzustellen und dem Erforderlichkeitsgrundsatz von  
§ 1 (3) BauGB zu genügen.  
Mit den seit der Erstellung des Außenbereichsgutachtens erfolgten Novellierungen 
des Baugesetzbuches (zuletzt im Dezember 2006) wurden die Voraussetzungen für 
Lückenfüllungssatzungen um zwei Gesichtspunkte erweitert: Vorhaben nach § 35 (6) 
BauGB dürfen weder eine Umweltverträglichkeitsprüfung auslösen noch FFH- oder 
Vogelschutzgebiete auch nur beeinträchtigen. Diese Kriterien müssen – auch wenn 
ihre Bedeutung für Wipperfürth nur im Einzelfall gegeben sein dürfte – in weitere 
Betrachtungen zur nachhaltigen Entwicklung des Außenbereichs einbezogen wer-
den. 
Entsprechend wurde für Nordrhein-Westfalen auch der Außenbereichserlass ange-
passt und überarbeitet: die Grundsätze zur planungsrechtlichen Beurteilung von 
Bauvorhaben im Außenbereich - Außenbereichserlass - vom 27.10.2006.  
 
Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wipperfürth wur-
de der Focus auch auf Bereiche im Außenbereich gelenkt. Die von den Anliegern 
und Eigentümern vorgebrachten Bauwünsche im Außenbereich müssen begutachtet 
werden, da ihre Berücksichtigung im Aufstellungsverfahren des FNP nicht möglich 
war. 
 
Für die Ergebnisse des bereits erstellten Außenbereichsgutachtens bedeutet dies, 
dass insbesondere Siedlungsbereiche, die gemäß der in Wipperfürth im Außen-
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bereich vorherrschenden Siedlungsstruktur das erforderliche Gewicht aufweisen, 
wegen eines unzusammenhängenden Siedlungsbildes jedoch nach damaligen Er-
kenntnisstand nicht für eine  Lückenfüllungssatzung in Frage kamen, erneut über-
prüft werden müssen, ob nicht in Teilbereichen der Siedlungssplitter die durch die 
Verwaltungsgerichtsurteile und Gesetzesänderungen präzisierten Kriterien eines 
geordneten baulichen Zusammenhanges gegeben sind. Siedlungen, die die im Au-
ßenbereichsgutachten als typisch ermittelte Schwelle von 6 Wohnhäusern nicht er-
reichen, können im besonderen Einzelfall derart atypisch gestaltet sein, dass eine 
Lückenfüllung möglich und eine Überprüfung entsprechender Siedlungsbereiche 
angeraten ist. 
 
Mit der zweiten Ergänzung des Außenbereichsgutachtens sollen die oben erläuterten 
Fragestellungen aufgegriffen werden. Dabei sollen nicht nur die Untersuchungs-
schritte der Erstuntersuchung im Sinne einer Aktualisierung wiederholt werden, son-
dern nach Möglichkeit auch städtebauliche und aus anderen Rechtsgebieten stam-
mende Kriterien entwickelt werden, die für die Einzelfallbetrachtungen maßgebend 
sein und Grundlage für die politisch/planerische Entscheidung liefern sollen. 
 
1. Schritt: Festlegung des Untersuchungskonzeptes 
 
Für die aktuelle Untersuchung wurde ein Prüfschema entwickelt, dass für alle Sied-
lungsansätze im Außenbereich gleichermaßen angewendet werden soll, um eine 
Entscheidung zur Anwendung des Instrumentes der Lückenfüllungssatzung vorzu-
bereiten. Es soll grundsätzlich anwendbar sein für Bauwünsche und Nutzungsände-
rungsanträge im Außenbereich, die nicht gemäß der §§ 35 Abs. 1 und 2 BauGB 
genehmigungsfähig sind (sogenannte privilegierte Vorhaben), und zwar nicht nur im 
Rahmen dieser Untersuchung, sondern auch für künftige Prüfungen. 
Dabei werden sowohl die bereits erarbeiteten Kriterien der Voruntersuchung aufge-
griffen (in der Untersuchung als „harte“ und „städtebauliche“ Kriterien bezeichnet) als 
auch zusätzliche Prüfansätze berücksichtigt, die sich insbesondere bei der Aufstel-
lung von Lückenfüllungssatzungen in Folge der Erstuntersuchung als entscheidungs-
relevant herauskristallisiert haben; die Auswirkungen der neuen Rechtsprechung und 
Gesetzesanpassungen werden in dieses Prüfschema eingearbeitet. 
 
Das Bewertungskonzept kann nicht für alle in Frage kommende Siedlungsbereiche in 
gleichem Maße Wirkung zeigen; dazu sind die abwägungsrelevanten Zusammen-
hänge zu komplex und einzelfallbezogen. Das gilt insbesondere für die in die Abwä-
gung einzustellenden privaten Belange. Deshalb beinhaltet das Prüfschema für jeden 
Einzelfall eine Folgeabschätzung, um die Abwägungsentscheidung entsprechend 
vorzubereiten. Das betrifft sowohl die Planungsfolgen für den betroffenen Siedlungs-
bereich als auch für den Außenbereich insgesamt. 
 
Das Prüfschema wird erläutert und die Auswirkungen der neuen Rechtsprechung an 
den entsprechenden Stellen im Prüfungsablauf diskutiert. 
 
2. Schritt: Auswahl der zu untersuchenden Siedlungsansätze 
 
An erster Stelle werden die Siedlungsbereiche in die Untersuchung eingestellt, zu 
denen Bauanträge eingegangen, Bauwünsche von den Anwohnern geäußert oder 
Bitten zur Aufstellung einer Lückenfüllungssatzung eingebracht wurden. Das betrifft 9 
Siedlungsbereiche bzw. –ansätze. 
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Zusammen mit der Verwaltung der Stadt Wipperfürth werden darüber hinaus die aus 
der Voruntersuchung resultierenden Siedlungsbereiche aufgenommen, bei denen es 
nach wie vor Bedarf zu vertiefenden Betrachtungen gibt. 
Alle in der Voruntersuchung erfassten Siedlungsbereiche wurden erneut daraufhin 
untersucht, ob sich durch die neue Rechtsprechung und Gesetzesänderungen die 
Grundvoraussetzungen für eine Eignung zur Aufstellung einer Lückenfüllungs-
satzung geändert haben. Solche Siedlungsbereiche oder –ansätze werden in die 
Untersuchung eingestellt. 
Weitere Siedlungsbereiche werden aufgenommen, da ihre Grundvoraussetzungen 
denen bereits in die Untersuchung eingestellter Siedlungen entsprechen und sie im 
Rahmen der Folgeabschätzung eine Rolle spielen könnten. 
 
Bauanträge / Bauwünsche / Bitte um Lü-
ckenfüllungssatzung 

Detailuntersuchungen gem. bisheriger 
Untersuchungen / geänderte Vorausset-
zungen oder Rechtsgrundlagen 

1 Ballsiefen 12 Abstoß 
2 Berghof 13 Ahe 
3 Dellweg 14 Altensturmberg 
4 Dreine 15 Benninghausen 
5 Ente 16 Bergesbirken 
6 Friedrichsthal 17 Boxberg 
7 Großfastenrath 18 Drecke 
8 Hof 19 Fähnrichstüttem 
9 Sassenbach 20 Großhöhfeld 

10 Unterstenhof 21 Haufe 
11 Wüstenhof am Dreckerbach 22 Herzhof 

  23 Holte 
  24 Hüffen 
  25 Ibach 
  26 Klemenseichen 
  27 Lendringhausen 
  28 Nagelsbüchel 
  29 Neskotten 
  30 Neuenhaus/Thier 
  31 Niederbenningrath 
  32 Niederkemmerich 
  33 Oberkemmerich 
  34 Peffekoven 
  35 Peppinghausen 
  36 Ritzenhaufe 
  37 Speckenbach 
  38 Unterdierdorf 
  39 Unterschwarzen 
  40 Vorderschöneberg 
  41 Vossebrechen 
  42 Wüstemünte 
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2. Ergänzung (Detailuntersuchungen)

- Sachstandsbericht -











Im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 BauGB



Ortsteil/Entwicklungssatzung



Splittersiedlung/Fallbeispiel OVG NRW



Fallbeispiel OVG Münster



Anhäufung von Einzelanwesen



Siedlungsansatz/Fallbeispiel VGH Bayern



Einzelanwesen/Hofstelle/Feldscheune








